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	5.4
	Gewährung einer Unterstützung mit Wohnkostenreduktion


Zweite Verfügung

	1.
	Einleitung


Herr Muster hat sich am 10. Juli 2006 zum vereinbarten Termin beim Sozialdienst der Gemeinde X eingefunden. Er hat vorgebracht, noch keine günstigere Wohnung gefunden zu haben. 

	2.
	Rechtserheblicher Sachverhalt


Mit Verfügung vom 31. Januar 2006 hat die Sozialhilfebehörde X Herrn Muster eine monatliche Unterstützung von Fr. 2'460.-- gewährt. Herr Muster wurde angewiesen, eine Wohnung zu angemessenen Kosten zu finden, widrigenfalls die Aufwendungen für die Wohnungskosten reduziert und die Unterstützung angemessen herabgesetzt werden könne. 
Die Sozialhilfebehörde X stellt fest, dass Herr Muster noch keine günstigere Wohnung gefunden hat. 

	3.
	Rechtliche Würdigung des Sachverhaltes


3.1 Sozialhilfeunterstützungen sind subsidiär zu zumutbarer Selbsthilfe, zu Leistungen der Unterhalts- und Unterstützungspflichtigen sowie zu gesetzlichen, vertraglichen und sonstigen Leistungen Dritter (§ 5 Abs. 1 SHG). Sozialhilfeunterstützungen werden an die Aufwendungen für den Grundbedarf, für eine angemessene Wohnung, für obligatorische Versicherungen, medizinische Behandlung und Pflege, Fremdbetreuung, familienstützende Massnahmen sowie an weitere notwendige Aufwendungen gewährt (§ 6 Abs. 1 SHG). Die Angemessenheit der Wohnungskosten richtet sich gemäss § 11 Abs. 1 SHV nach der Haushaltsgrösse, nach den örtlichen Wohnungsmarktverhältnissen sowie nach dem Wohnkostenindex. In der Gemeinde X beträgt der Grenzwert für Wohnungskosten bei einem Haushalt mit einer Person zur Zeit Fr. 900.--.

Herrn Musters Wohnungskosten von Fr. 1'150.-- liegen um Fr. 250.-- über dem verbindlichen Mietzinsgrenzwert der Gemeinde X für Einpersonenhaushalte. Herr Muster hätte eine billigere Wohnung finden können, wenn er sich ernsthaft darum bemüht hätte. Deshalb wird nun, wie in der Verfügung vom 31. Januar 2006 angedroht, ein angemessener Wohnungszins entsprechend den oben dargelegten Grenzwerten der Gemeinde X eingesetzt.

3.2 Die unterstützte Person ist verpflichtet, alle Massnahmen, die der Erreichung und Erhaltung ihrer Selbständigkeit dienen, aktiv zu nutzen und zu unterstützen (§ 11 Abs. 1 SHG). Sie ist insbesondere verpflichtet, ihre Einkünfte sowie die ausgerichtete Unterstützung bestimmungsgemäss zu verwenden sowie mit den Behörden und Organen zusammenzuarbeiten und deren Weisungen zu befolgen (§ 11 Abs. 2 Buchst. f und g SHG). Die Unterstützung wird angemessen herabgesetzt, wenn die unterstützte Person schuldhaft ihre Pflichten verletzt (§ 11 Abs. 3 SHG). 

(Fortsetzung von Seite 1)

Die Bemühungen von Herrn Muster, eine im Sinne des Sozialhilfegesetzes angemessene Wohnung zu finden, fehlen. Ein Umzug ist für Herrn Muster zumutbar. Indem Herr Muster sich nicht um eine angemessene Wohnung bemüht, und indem er die überhöhten Wohnungskosten aus dem Grundbedarf bestreiten muss, verletzt er seine Pflichten gemäss § 11 SHG, und die Unterstützung ist angemessen herabzusetzen. Er verletzt seine Pflichten schuldhaft, da er rechtmässig handeln könnte, d.h. sich eine angemessener Wohnung suchen könnte, dies aber nicht tut. Gemäss § 18 SHV darf die Unterstützung aufgrund schuldhafter Verletzung der Pflichten höchstens um einen Fünftel des Masses des Grundbedarfes gemäss § 9 SHV herabgesetzt werden. Aufgrund der Pflichtverletzung wird die Unterstützung um 10% des Grundbedarfes von Fr. 1'060.--, d.h. um Fr. 106.-, herabgesetzt und beträgt neu Fr. 954.--. Herrn Muster wird daher Fr. 954.-- als Grundbedarf ausgerichtet.

3.3 Daraus ergibt sich ein neuer monatlicher Unterstützungsbedarf von Fr. 2'104.--. Herrn Muster ist dieser Betrag als Unterstützung auszurichten.

Falls eine neue billigere Wohnung gefunden ist, wird der effektive Mietzins bei der neuen Bemessung der Unterstützungsleistungen verfügt und die Herabsetzung der Unterstützung kann aufgehoben werden.
	4.
	Rekapitulation der Unterstützungsleistungen

	4.1
	Ausgaben

	Umfang und Mass des Grundbedarfs bei Haushalt §§ 8 und 9 Abs. 1 SHV
	
954.--

	
	1-Personenhaushalt

	Fiktive angemessene Wohnungskosten § 11 SHV
	
900.--

	Aufwendungen für obligatorische Versicherungen § 12 SHV
	
250.--

	
	Total
	
2'104.--


	4.2
	Einnahmen

	Erwerbseinkommen
	
0.--

	
	Total
	
0.--

	
	Bedarf
	
2‘104.--


(Fortsetzung von Seite 2)

	5.
	Entscheid

	://:
	1.
	Herrn Muster wird ab 1. August 2006 neu eine Unterstützung von monatlich Fr. 2'104.-- ausgerichtet.

	
	2.
	Herr Muster wird verpflichtet, sämtliche Veränderungen der Verhältnisse, die eine Änderung der Unterstützungshöhe zur Folge haben könnten, unverzüglich dem Sozialdienst oder der Sozialhilfebehörde X mitzuteilen. Im Widerhandlungsfalle gelten zuviel ausgerichtete Unterstützungen als unrechtmässig bezogen und sind zurückzuzahlen.


	6.
	Rechtsmittelbelehrung


Gegen diese Verfügung kann innert 10 Tagen seit Zustellung schriftlich und begründet bei der Sozialhilfebehörde X Einsprache erhoben werden. In der Einsprache sind die Begehren deutlich anzugeben und zu begründen sowie sachdienliche Unterlagen beizulegen. Eine Kopie dieser Verfügung ist ebenfalls beizulegen. 

	7.
	Datum
	
	Unterschrift

	
	
	
	Sozialhilfebehörde X

	
	15. Juli 2006
	
	Präsidium                    Aktuariat
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